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 Beschlussvorlage 

 
 DS 005/2008/08-14 
 Status: 

Datum:  
 

öffentlich 
16.02.2023 

Fachbereich: 

Bearbeiter: 

Einreicher: 

FB II - Zentraler Service                  

Herr Ruck 

Bürgermeister 

Betreff: Beratung und Beschlussfassung zur Bildung des 
Hauptausschusses 

 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit Status 

Gemeindevertretung 23.10.2008 Entscheidung Ö 

 
Beschlussvorschlag:     Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Bil-

dung des Hauptausschusses (§ 49 BbgKVerf.) mit  
....... Mitgliedern und bestellt, aufgrund der Vorschläge der 
Fraktionen, die nachfolgenden Mitglieder/Stellvertreter: 
 
Lfd.-Nr. Fraktion Mitglied Stellvertreter/-in 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 
 
Sachverhalt: 
 
Nach § 49 Abs.1 BbgKVerf ist in amtsfreien Gemeinden ein Hauptausschuss zu bil-
den. Die Bildung ist ausdrücklich in der konstituierenden Sitzung der Gemeindever-
tretung vorgesehen (§ 49 Abs. 2 Satz 2). Die Mitglieder sind aus ihrer Mitte für die 
Dauer der Wahlperiode zu bestellen.  
Die Bestellung erfolgt nach § 41 BbgKVerf (Gremienwahl). Zunächst wird nach Hare-
Niemeyer die Sitzverteilung berechnet. Dabei wird die Zahl der Sitze mit der Zahl der 
Mitglieder der Fraktionen vervielfacht und durch die Zahl der Mitglieder aller Fraktio-
nen geteilt. Zunächst erhalten die Fraktionen so viele Sitze, wie sich für sie ganze 
Zahlen ergeben. Die weiteren Sitze sind in der Reihenfolge der höchsten Zahlen-
bruchteile zu verteilen. 
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Die Vorschläge sind durch konstitutiven (festgestellt, bezeugt) Beschluss zu bestäti-
gen. Die konstitutive Beschlussfassung soll sicherstellen, dass in beschließenden 
Ausschüssen ein Abbild der Gemeindevertretung gewahrt bleibt.  
 
Auch fraktionslosen Mitgliedern kann u.U. ein Sitz zugerechnet werden. Fraktionslo-
se Gemeindevertreter könnten sich zusammenschließen und bei der Sitzverteilung 
Berücksichtigung finden.  
 
Für den Fall, dass dieser Beschluss zweimal nicht zustande kommt ist die Besetzung 
auf der Grundlage einer Verhältniswahl vorzunehmen, bei dieser wäre der Bürger-
meister ausgeschlossen. 
 
Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg empfiehlt bei einer Gemeinde der 
Größenordnung von 15.000 bis 25.000 Einwohner die Anzahl von 9 Mitgliedern. 
 
 
 
 
 
 
 
     
Klaus Ahrens 
Bürgermeister 
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